
154 Strafgesetzbuch

Gefährdung des Telegraphenbetriebes 
§ 317

Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu 
öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage da
durch verhindert oder gefährdet, daß er Teile oder Zu
behörungen derselben beschädigt oder Veränderungen 
daran vornimmt, wird mit Gefängnis von einem Monat 
bis zu drei Jahren bestraft.

Fahrlässige Gefährdung des Telegraphenbetriebes 
§ 318

(1) Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeich- 
neten Handlungen den Betrieb einer zu öffentlichen 
Zwecken dienenden Telegraphenanlage verhindert oder 
gefährdet, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Gleiche Strafe trifft die zur Beaufsichtigung und 
Bedienung der Telegraphenanlagen und ihrer Zubehö
rungen angestellten Personen, wenn sie durch Vernach
lässigung der ihnen obliegenden Pflichten den Betrieb 
verhindern oder gefährden.

Gefährdung des Rohrpost- und Fernsprechbetriebes 
§ 318a

(1) Die Vorschriften in den §§ 317 und 318 finden 
gleichmäßig Anwendung auf die Verhinderung oder Ge
fährdung des Betriebes der zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Rohrpostanlagen.

(2) Unter Telegraphenanlagen im Sinne der §§ 317 
und 318 sind Fernsprechanlagen mitbegriffen.


